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Kurztitel 

6. Übereinkommen über Zusammenarbeit auf den Gebieten des Erziehungswesen, der Wissenschaft und 
Kultur (Ägypten) 
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79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Artikel 35 

Nach erfolgter direkter Kontaktnahme zwischen der ägyptischen Altertumsverwaltung und den 
zuständigen österreichischen Behörden fördert die österreichische Vertragspartei die Aktivitäten der 
österreichischen Experten auf den Gebieten der Archäologie und Urgeschichte sowie der Erhaltung und 
Restaurierung von Altertümern in der Arabischen Republik Ägypten dadurch, daß sie solchen Experten 
Urlaube und andere Erleichterungen gewährt. 
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